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Ortschaftsverwaltung 
Bittenfeld
Schulstraße 3

71336 Waiblingen- 
Bittenfeld

Tel. 07146 / 8747-0
rathaus-bittenfeld@

waiblingen.de

Öffnungszeiten: 
Mo, Di und Fr

8.30 - 12.30 Uhr, 
Do 14.30 - 18.30 Uhr,
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Die Ortschaftsverwaltung informiert

Jubilare

Geburtstag
17. Februar Ilse Petershans  80. Geburtstag
Wir wünschen allen genannten und ungenannten Jubilarin-
nen und Jubilaren alles Gute, viel Gesundheit und einen ge-
segneten Lebensabend.
Ihre Ortschaftsverwaltung

Mitteilungen der Verwaltung

BITTE BEACHTEN!

 
 
 
 

 
 
 
 

Wegen der allgemeinen Situation zum Coronavirus 

ist die Ortschaftsverwaltung 

nur nach Terminvereinbarung erreichbar. 

Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch im 

Ortschaftsrathaus einen Termin, telefonisch unter 

0714687470 oder 

per EMail an rathausbittenfeld@waiblingen.de 

während unseren Kontaktzeiten: 

Mo, Di, Fr:     8:30 Uhr – 12:30 Uhr und 

Do:      14:30 Uhr – 18:30 Uhr 

Im Rathaus muss künftig eine medizinische Maske 

(OPMasken oderFFP2Masken) getragen werden! 

 

Sollten Sie sich krank fühlen, Fieber, Husten oder 

andere Symptome haben, ist das Betreten des 

Hauses nicht erlaubt! 

Mitmachaktion Bunte Titelseite:
Liebe Bittenfelder Kinder und Erwachsene,
leider finden derzeit keine Veranstaltungen statt, die auf 
der Titelseite des Mitteilungsblattes abgedruckt werden 
können. Deshalb benötigen wir Ihre/Eure Hilfe! Damit 
unser Mitteilungsblatt weiterhin eine bunte Titelseite be-
kommt, sind Sie/ihr eingeladen, die Titelseiten der nächs-
ten Ausgaben mit gemalten Bildern, Kunstwerken oder 
Fotografien mitzugestalten.
Wie funktioniert es?
Das Kunstwerk sollte im DIN-A4 Hochformat und mit 
kräftigen Farben gestaltet sein.
Ansonsten sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt.
Bitte lassen Sie uns Ihr Kunstwerk per E-Mail oder über 
den Rathaus-Briefkasten zukommen. Gerne können Sie 
auch Ihren Namen auf die Rückseite schreiben.
Das Los entscheidet über die Veröffentlichung.
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Kunstwerke!

Vorbereitungen zur Landtagswahl
Spätestens bis zum 21. Februar 2021 werden die Wahl-
benachrichtigungen für die anstehenden Landtagswah-
len in Baden-Württemberg an die wahlberechtigten 
Bürgerinnen und Bürger in Waiblingen einschließlich der 
Ortschaften Beinstein, Bittenfeld, Hegnach, Hohenacker 
und Neustadt versandt. Bitte beachten Sie, dass die Wahl-
benachrichtigungen in Briefform und nicht mehr in Kar-
tenform versendet werden. Jeder Wahlberechtigte, der 
am 31. Januar 2021 mit Hauptwohnsitz oder alleinigem 
Wohnsitz in Waiblingen gemeldet ist, erhält eine Wahl-
benachrichtigung. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Briefkas-
ten ordnungsgemäß beschriftet ist. Das Wahlamt bittet 
darum, die Wahlbenachrichtigung gut aufzubewahren 
und am Wahltag in das Wahllokal mitzubringen.

Über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis so-
wie die Möglichkeit der Erteilung von Wahlscheinen wird 
durch eine gesonderte Öffentliche Bekanntmachung hin-
gewiesen. Wer am Wahltag verreist ist oder aus sonsti-
gen Gründen das Wahllokal nicht aufsuchen kann oder 
möchte, kann durch Briefwahl vom Wahlrecht Gebrauch 
machen.

Briefwahlunterlagen können Sie online auf der städti-
schen Homepage www.waiblingen.de beantragen oder 
den auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung vorge-
sehenen Antrag ausfüllen und an das Wahlamt per Post, 
per Fax (07151/5001-2589) oder per E-Mail (wahlen@
waiblingen.de) übersenden. Telefonische Anträge sind 
nicht zulässig. Bei formlosen, schriftlichen Anträgen ist 
die Angabe von Vor- und Familiennamen, der Adresse 
und des Geburtsdatums zwingend erforderlich. Die zu-
sätzliche Angabe der Nummer des Wahlbezirks und der 
Wählernummer sind hilfreich und können der Wahlbe-
nachrichtigung entnommen werden.

Bereits jetzt wird darauf hingewiesen, dass in den Wahl-
lokalen besonders auf die Hygieneregeln geachtet wird. 
In jedem Wahllokal werden Desinfektionsmittel bereit-
gehalten. Die Anzahl der Personen, die sich gleichzei-
tig im Raum aufhalten dürfen, ist zudem begrenzt. Für 
die Wählenden und eventuelle Begleitpersonen gilt die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Die Ti-
sche, an denen die Stimmzettel ausgegeben werden, sind 
mit Hygieneschutzwänden versehen.

Die Wähler werden gebeten eigene Stifte für die 
Stimmabgabe zu verwenden.

Sofern kein eigener Stift mitgebracht wird, besteht die 
Möglichkeit, einen desinfizierten Stift im Wahllokal zu 
erhalten. Häufige Kontaktflächen werden regelmäßig 
desinfiziert.

Fragen zu den Wahlen beantworten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Wahlamtes gern telefonisch unter 
den Rufnummern 07151 5001-2581 oder -2577. Per  
E-Mail ist das Wahlamt unter wahlen@waiblingen.de zu 
erreichen.

Das Wahlamt als Außenstelle des Bürgerbüros befindet 
sich in der Schmidener Straße 2 in Waiblingen und ist zu 
folgenden Zeiten geöffnet: montags 8.00 Uhr bis 16.00 
Uhr; dienstags, mittwochs und freitags von 8.00 Uhr bis 
12.00 Uhr sowie donnerstags von 8.00 bis 18.30 Uhr.
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Wir sammeln für die Tafel  
in Waiblingen
Liebe Bittenfelderinnen und Bittenfelder,
ab sofort steht im Eingangsbereich des Rathaus Bittenfeld 
ein Korb zur Verfügung, in den verpackte Lebensmittel 
oder Hygieneartikel für die Tafel Waiblingen gelegt wer-
den können. Die gespendeten Lebensmittel und Waren 
werden regelmäßig zum Tafelladen gebracht.
Die Waiblinger Tafel sammelt überschüssige Lebensmittel, 
die nach den gesetzlichen Bestimmungen noch verwert-
bar sind sowie Artikel des täglichen Bedarfs und verkauft 
diese gegen einen geringen Kostenbeitrag an Bedürftige.
Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass die Lebensmittel 
verpackt sind und das Mindesthaltbarkeitsdatum noch 
nicht abgelaufen ist. Selbst zubereitete Speisen oder Tief-
kühlware kann nicht angenommen werden.
Da das Rathaus aktuell nur mit Terminvergabe geöffnet 
ist, klingeln Sie bitte einfach an der Eingangstüre, wenn 
Sie Waren in den Korb legen möchten.
Vielen Dank für Ihr Engagement!

Schuljahresplaner
Stets die Ferien im Blick
Schuljahresplaner 2022/2023
Den neuen Schuljahresplaner 2022/2023 hat jetzt der 
Fachbereich Bildung und Erziehung, Abteilung Schulen, 
herausgebracht. Darauf lässt es sich leicht ablesen, wann 
an Schulen in Baden-Württemberg Ferien gemacht wer-
den. Aufgelistet sind zusätzlich auch die Ferien in allen 
anderen Bundesländern sowie die „langfristige Sommer-
ferienregelung 2021 bis 2024“.
Der Kalender kann im Internet herunterladen werden: 
www.waiblingen.de/schuljahresplaner.

 
Förderprogramm Klimaschutz
Energiesparen lohnt sich
Die Stadt Waiblingen fördert weiterhin Energiesparmaßnah-
men in Bestandswohngebäuden sowie den Aufbau ther-
mischer Solaranlagen. Das seit 1999 gültige und ständig 
weiterentwickelte Förderprogramm Klimaschutz wird auch 
2021 angeboten. Geplant ist im Laufe des Jahres das Pro-
gramm weiter zu optimieren. Hier die wichtigsten Infos:
Wer kann Anträge stellen?
Eigentümer von Wohngebäuden/Wohnungen (Bauantrag 
vor 1.1.1995 und älter, gilt nicht für Thermische Solaranla-
ge). Antrag zwingend vor Maßnahmenbeginn stellen!
Was wird gefördert?
Es wird die energetische Sanierung folgender Bauteile der 
Gebäudehülle bezuschusst:
•   Fenstererneuerung (Wärmeschutzverglasung), UW-Wert 

≤ 0,95
•  Fassadendämmung (Außenwand), U-Wert ≤ 0,20
•   Dämmung des Daches (Dachschräge, Flachdach), U-Wert 

≤ 0,14
•  Dämmung oberste Geschossdecke, U-Wert ≤ 0,14
•   Nachträgliche Wärmedämmung der Kellerdecke oder 

von erdberührten Außenwänden, U-Wert ≤ 0,25
•   Alternativ: Sanierung zum Effizienzhausstandard 100 

(bisher KfW-Effizienzhaus)
•   Förderung weiterer Bauteile wie Eingangstüren, Dach-

fenster, etc. möglich
Zusätzlich im Förderprogramm:
• Thermische Solaranlagen (mit Solar KeyMark Label)

Welche Fördermittel sind erhältlich?
Folgende Beträge werden als Zuschuss ausbezahlt:
• Fenster 30,00 €/m²,
• Außenwände12,00 €/m²,
• Dachschräge 12,00 €/m²,
• Flachdach 12,00 €/m²
• Geschossdecke 7,00 €/m², 
• Kellerdecke +6,00 €/m²,
• erdberührte Außenwände

Als Förderhöchstsätze gelten im Ein- und Zweifamilienhaus 
2.500 Euro und im Mehrfamilienhaus 5.500 Euro
Einbau Thermische Solaranlage (Alt- und Neubau): 70 €/m²

Höchstbetrag: 1.500 €
Ist das Förderprogramm Klimaschutz mit anderen 
Förderprogrammen, insbesondere mit dem Bundes-
förderprogramm effiziente Gebäude (bisher KfW) zu 
verknüpfen? 

Grundsätzlich ja, eine Kombination mit einem städtischen 
Sanierungsprogramm ist jedoch nicht möglich.

Was gilt es bei der Antragstellung zu beachten? 
• Anträge müssen vor Beginn der Maßnahme gestellt wer-

den, 
• Bewilligte Maßnahmen müssen innerhalb eines Jahres 

realisiert werden
• Neubaumaßnahmen sind in diesem Programm nicht för-

derfähig
• Nachweise über die Einhaltung der geforderten Werte 

sind zu erbringen
• Nachweis über Energieberatung notwendig
• Angebote von Fachfirmen sowie Pläne bzw. Hausansich-

ten sind notwendig

Von wem erhält man Antragsformulare? An wen sind 
die Anträge zu richten und wer gibt Auskünfte zu den 
Förderprogrammen?
Stadt Waiblingen
Abteilung Umwelt
Kurze Straße 24
71332 Waiblingen
umwelt@waiblingen.de
www.waiblingen.de
Tel. 07151 5001-3260/-3261

Klimaschutz 2021
Förderprogramm der Stadt Waiblingen

Seit 1995 Mitglied  
im Klimabündnis

Wichtige Energiesparförderprogramme in der Übersicht

• NEU:  Bundesförderung energieeffiziente Gebäude:
- Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle, www.bafa.de
- Anlagen zur Wärmeerzeugung (Heizungstechnik), www.bafa.de
- Heizungsoptimierung, www.bafa.de
- Fachplanung und Baubegleitung, www.bafa.de

• Erneuerbare Energien, www.bafa.de, www.kfw.de
• Energieeffizient Sanieren, www.kfw.de
• Energieeffizient Bauen und Sanieren - Baubegleitung, www.kfw.de
• Wohnen mit Zukunft: Erneuerbare Energien, www.l-bank.de
• FörderprogrammeStadtwerke,www.stwwn.de

Landes-und Bundesprogramme sind zusammengefasst unter
www.um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/informieren-beraten-foerdern/

Klimaschutz 2021
Förderprogramm der Stadt Waiblingen
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Bürgerbus
Zur Anmeldung bitte anrufen: Tel.07146 5382549 
oder buergerbus-bittenfeld@web.de

Wichtige Notrufe
Krankentransport  07151-19222
Landespolizeiposten Hohenacker  07151-82149
Polizeirevier Waiblingen  07151-9500
Ärztlicher Notfalldienst
Notfallpraxis in Winnenden
Ärztliche Notfallpraxis Winnenden
in den Räumen der Notaufnahme
Am Jakobsweg 2, 71364 Winnenden
Zentrale Rufnummer: 116 117
(bundesweit und ohne Vorwahl)
www.notfallpraxis-winnenden.de
Die Öffnungszeiten
• Montag, Dienstag, Donnerstag von 18 Uhr bis 24 Uhr
• Mittwoch und Freitag von 14 Uhr bis 24 Uhr
• Samstag, Sonntag und feiertags von 8 Uhr bis 24 Uhr
Ärztlicher Hausbesuch
Für diejenigen, die nicht in die Praxis kommen können, 
gibt es die Möglichkeit, einen ärztlichen Hausbesuch an-
zufordern:
• Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 Uhr bis 7 Uhr
• Mittwoch und Freitag von 14 Uhr bis 7 Uhr
• an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr
Telefon 07195 9797900 oder über die zentrale Rufnum-
mer 116 117
Chirurgisch-orthopädischer Notdienst
An Wochenenden und Feiertagen
von 10 Uhr bis 18 Uhr

Kinder- und Jugendärztlicher Notdienst 
für den Rems-Murr-Kreis
Öffnungszeiten Kinder- und Jugendärztlicher Notfall-
dienst zentral in den Ambulanzräumen der Kinderklinik 
Winnenden (71364 Winnenden, Am Jakobsweg 1):
werktags: 18 Uhr bis 8 Uhr
an Wochenenden und Feiertagen: von 8 Uhr bis 8 Uhr 
am darauffolgenden Werktag (Tel. 07195 591-37000).
Voranmeldung nicht notwendig.
Zahnärztlicher Notfalldienst
Zu erfragen unter Tel. 0711 / 7877744

Augenärztlicher Notfalldienst
Augenärztlicher Notfalldienst Rems-Murr-Kreis,
Tel. 0180 / 6071122
Tierärztlicher Notdienst für den Rems-
Murr-Kreis
Von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr Tel. 07000 84 37 668
Apotheken-Notdienst
Apotheken-Notdienst 11.02.-17.02.2021
Donnerstag, 11. Februar
Adler-Apotheke
Kernen-Rommelshausen, Fellbacher Str. 1
Tel. 07151/41556
und
Apotheke am Kronenplatz
Winnenden, Marktstr. 1, Tel. 07195/92340
Freitag, 12. Februar
Römer Apotheke MACHE
Kernen-Rommelshausen, Karlstr. 8
Tel. 07151/910900
Samstag, 13. Februar
Rems-Park-Apotheke
Waiblingen (Kernstadt), Ruhrstr. 5
Tel. 07151/565656
und
Apotheke Schelmenholz
Winnenden-Schelmenholz, Theodor-Heuss-Platz 10
Tel. 07195/919990

Sonntag, 14. Februar
Apotheke Stetten
Kernen-Stetten, Klosterstr. 17
Tel. 07151/42449
und
Apotheke Torturm
Winnenden, Marktstraße 39
Tel. 07195/92620
Montag, 15. Februar
Staufen-Apotheke
Waiblingen, Heinrich-Küderli-Str. 2
Tel. 07151/59226
Dienstag, 16. Februar
Burg-Apotheke
WN-Hohenacker, Karl-Ziegler-Str. 52
Tel. 07151/8698
und
Apotheke Berglen
Berglen-Oppelsbohm, Beethovenstr. 29
Tel. 07195/74759
Mittwoch, 17. Februar
Trauben-Apotheke am Seeplatz
Korb, Seestr. 14
Tel. 07151/31565
Ende des Nachtdienstes täglich 8.30 Uhr morgens.

Diakoniestation Waiblingen
Pflegeteam Bittenfeld
Die Diakoniestation befindet sich in der Ofengasse 2 
(Ecke Schillerstraße/Ofengasse). Die Krankenschwestern 
sind unter der Telefon-Nr. 282 468 oder im Internet unter
www.diakoniestation-waiblingen.de oder unter der E-
Mailadresse
info@diakoniestation-waiblingen.de zu erreichen.

Entsorgungstermine

Müllmarken
NEUE Verkaufsstelle der AWRM in Bittenfeld 
(Müllmarken etc.)
Die Öffnungszeiten der Verkaufsstelle Steffi‘s Lädle:
Schillerstraße 115, sind wie folgt:
Mo. - Sa.: 9.00 - 12:00 Uhr
Mo., Di., Do., Fr.: 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen
Änderungen auf Grund der aktuellen Corona-Situati-
on vorbehalten.

AWRM-Service Telefon
Bitte beachten: Die Müllbehälter sind am Abholungstag 
bis 6:00 Uhr am Straßenrand bereitzustellen.
Fragen zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung 
von Müll werden von der Abfallwirtschaft Rems-Murr 
AöR unter folgenden Telefonnummern:
AWRM-Telefonzentrale: 07151/501-950
AWRM-Abfallberatung: 07151/501-9535
AWRM-Gebührenveranlagung: 07151/501-9580
bearbeitet.
Die wichtigsten E-Mail-Adressen: info@awrm.de
beratung@awrm.de, gebuehren@awrm.de
Internetadresse: www.awrm.de

Entstörungsdienste der Stadtwerke 
Waiblingen
Stromversorgung: 07151 131-301
Wasserversorgung: 07151 131-401
Wärmeversorgung: 07151 131-501
Gasversorgung: 07151 131-601
Internet: www.stwwn.de
E-Mail: info@stwwn.de
Schnelle Hilfe vom Handwerker
Notdienst Sanitär-Heizung 0180 5015462
Eine Initiative der Innung des Fachhandwerks mit Unter-
stützung der Stadt Waiblingen
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KLIMASCHUTZ 2021 – FÖRDERPROGRAMM DER STADT WAIBLINGEN

Welche Maßnahmen werden gefördert?
Es wird die energetische Sanierung folgender Bauteile der  
Gebäudehülle bezuschusst:
• Fenstererneuerung (Wärmeschutzverglasung), UW-Wert 0,95
• Fassadendämmung (Außenwand), U-Wert  0,20
• Dämmung des Daches (Dachschräge, Flachdach), U-Wert 0,14
• Dämmung oberste Geschossdecke, U-Wert  0,14
• Nachträgliche Wärmedämmung der Kellerdecke oder von  

erdberührten Außenwänden, U-Wert  0,25
• Alternativ: Sanierung zum Effizienzgebäudestandard 100
• Förderung weiterer Bauteile wie Eingangstüren etc. möglich

Die detaillierten Förderrichtlinien und Antragsformulare  
erhalten Sie unter:
Stadt Waiblingen, FachbereichBauen und Umwelt  Abteilung Umwelt
Kurze Straße 24, 71332 Waiblingen

Tel. 07151 5001-3260/-3261

Oder imInternet:
www.waiblingen.de/Foerderprogramm-Klimaschutz

Zusätzlich im Förderprogramm:
• Thermische Solaranlagen (mit Solar KeyMark Label)
Wer kann das Förderprogrammbeantragen?
Eigentümer von Wohngebäuden/Wohnungen (Bauantrag vor 1.1.1995
und älter, gilt nicht für Thermische Solaranlage). Antrag zwingend vor
Maßnahmenbeginn stellen.

Wie hoch ist die finanzielle Förderung?
1. Energetische Sanierung
Wärmedämmung im Altbau

2. Energiesparendes Heizen
Einbau Thermische Solaranlage (Alt- und Neubau): 70 €/m²
Höchstbetrag: 1.500 €

Die Förderung erfolgt in Form eineseinmaligen Investitions-
kostenzuschusses.

Bauen und Umwelt  Abteilung Umwelt
Waiblingen

www.waiblingen.de/Foerderprogramm-Klimaschutz

Energieeinsparung in Gebäuden
Das Förderprogramm Klimaschutz ist ein konkreter Beitrag zu den
Klimaschutz-Aktivitäten in Waiblingen. Dämm-Maßnahmen zählen
dabei zu den wirtschaftlichsten Maßnahmen (Energieeinspar-
potenziale von über 50 %).

Die Förderung für energieeinsparende Maßnahmen erfolgt durch
Zuschüsse von bis zu 2.500 €/Einfamilienhaus bzw. 5.500 €/ Mehr-
familienhaus.Die Zuschüsseergänzen staatliche Förderprogramme.

Gefördert werden:
1. Energetische Sanierungen in Bestandsgebäuden (Bauantrag vor  

1.1.1995), die eine erheblicheCO2-Einsparung bewirken. Dazu  
zählen die Wärmedämmung des Daches, der Fassade sowie des  
Kellers und der Fenster.

2. Energiesparendes Heizen: der Einbau von thermischen
Solaranlagen.

Die Anforderungen werden in den Förderrichtlinien erläutert. Die
gesetzlichen Vorgaben müssendeutlich unterschrittenwerden.

Voraussetzung für eine Förderung im Bereich Dämmung ist eine Ener-
gieberatung, die den energetischen Zustand des Gebäudes betrachtet
und Vorschläge für effiziente Energieeinsparmaßnahmen macht,
dabei wird auch die Wirtschaftlichkeit aufgezeigt. Diese Energiebe-
ratungführt dieEnergieagenturRems-MurrgGmbH kostenlos durch.

Fördermittel aus anderen Programmen müssen angegeben 
werden. Maximal darf eine Förderquote von 60 % erreicht 
werden, entsprechend wird dann ggf. die Fördersumme 
reduziert 

• Fenster 30,00 €/m² • Außenwand 12,00 €/m²
• Dachschräge 12,00 €/m² • Flachdach 12,00 €/m²
• Geschossdecke 7,00 €/m²
• Kellerdecke + erdberührte Außenwand 6,00 €/m²
Höchstbetrag:
• 2.500 €/Ein- u. Zweifamilienhaus
• 5.500 €/Mehrfamilienhaus 

(2.500 € + 500 € für jede weitere Wohnung > 60 m²)
Anträge müssen ein Mindestfördervolumen von 300 € erreichen.

Abfallwirtschaft trifft Klimaschutz:
 

Innovatives Vorha-
ben zur Bioabfallver-
wertung vermeidet  
Methanemissionen
Im gesamten Rems-Murr-Kreis fallen jährlich 36.000 Ton-
nen Bioabfall an. Dies entspricht der Ladung von rund 4.000 
Müllautos. Was die wenigsten Bürgerinnen und Bürger wis-
sen: aus jedem Kilogramm Bioabfall, das in der braunen Ton-
ne landet, wird auf der Biovergärungsanlage in Backnang-
Neuschöntal erneuerbarer Strom erzeugt. Mithilfe kleinster 
Mikroorganismen wird aus dem organischen Material wie 
Küchen- und Gartenabfällen energiereiches Biogas produ-
ziert, das in Motoren zu Strom und Wärme gewandelt wird.
Seit 2011 ist die Biovergärungsanlage der kreiseigenen 
AWRM in Betrieb. Abfallwirtschaft und Klimaschutz gehen 
hier Hand in Hand. Bei der Verarbeitung des Bioabfalls ent-
steht aber nicht nur erneuerbare Energie. Die festen und 
flüssigen Reste aus dem Vergärungsprozess stellen einen 
wertvollen Dünger dar. Die in den flüssigen Gärresten ent-
haltenen Nährstoffe finden über die Landwirtschaft den Weg 
zurück in die Lebensmittelproduktion. Der Kreislauf schließt 
sich aber auch wieder zu den Bürgerinnen und Bürgern: der 
aus den festen Gärresten erzeugte Kompost wird auch an 
die Privatgärtner abgegeben.

 

Luftbild der Biovergärungsanlage Backnang-Neuschön-
tal, Bau des dritten Flüssigdüngerspeichers

Die Ausbringung der flüssigen Gärreste in die Landwirtschaft 
ist an das Pflanzenwachstum gebunden. Nährstoffe müssen 
dann ausgebracht werden, wenn das Getreide auch einen 
tatsächlichen Bedarf hat. Ansonsten drohen Teile der Nähr-
stoffe in das Grundwasser ausgewaschen zu werden. Die 
Düngegesetzgebung wurde daher zuletzt verschärft. Um 
die Ausbringung in den Sommermonaten sicherstellen zu 
können, müssen die Gärreste mindestens 9 Monate gelagert 
werden können. Die AWRM hat sich daher entschieden, ei-
nen zusätzlichen Speicher für ca. 10.000 Kubikmeter Flüssig-
dünger zu bauen.
Den Bau des neuen Speicherbeckens hat die AWRM zum 
Anlass genommen, die Anlage in Sachen Klimaschutz noch 
besser zu machen. Daher ragt über dem neuen runden 
Speicher, der einen Durchmesser von rund 50 Metern hat, 
eine große halbrunde Kuppel in den Himmel. In diesem Fo-
lienspeicher kann Biogas gespeichert werden, das aus dem 
Bioabfall erzeugt wird. Der Clou: mit diesem Biogasspeicher 
kann die AWRM das energiereiche Gas speichern und dann 
zu Strom wandeln, wenn Wind und Sonne schwächeln. Das 
macht sich auch betriebswirtschaftlich bemerkbar: mit den 
Einnahmen aus der sogenannten Flexibilitätsprämie kann die 
AWRM die jährlichen Stromeinnahmen um rund 200.000 
Euro steigern.

Flüssigdüngerspeicher mit aufgesetztem Biogasspeicher
Die tatsächliche technische Innovation liegt gegenüber den 
großen Flüssigdünger- und Biogasspeichern eher im Verbor-
genen. In einem für Biovergärungsanlagen bisher einzigarti-
gen Projekt hat sich die AWRM zum Ziel gesetzt, auch noch 
den letzten, bisher ungenutzten Rest des Methangases ein-
zufangen und energetisch zu verwerten. Die flüssigen Gär-
reste, die den Prozess der Biogasbildung hinter sich haben, 
gasen nämlich in sehr geringen Mengen noch Biogas aus. 
Dieses Restgas entwich bisher aus den Speicherbecken. Mit 
einem neuen Verfahren werden diese Gärrestemissionen 
nun abgesaugt und in den Biogasmotoren mitverbrannt. 
Damit gelangt praktisch kein Methan mehr in die Umwelt. 
Ergebnis dieses Vorhabens: rund 2.000 Tonnen CO

2
-Äquiva-

lente können zusätzlich pro Jahr eingespart werden.

Methanhaltige Emissionen aus Gärresten werden dem 
Motor zugeführt  (Fotos: AWRM)
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Landrat Dr. Sigel ist wichtig: „Nicht nur in der Kreisverwal-
tung, sondern auch in den kreiseigenen Gesellschaften wird 
das Thema Klimaschutz großgeschrieben. Es ist eine der 
großen Aufgaben dieser Zeit und deshalb freuen wir uns, 
durch die innovative Verarbeitung unseres Bioabfalls neben 
weiteren Projekten des Landkreises immer mehr CO

2
 einspa-

ren zu können“. Da es sich um ein innovatives Pilotprojekt 
handelt, hat das Umweltministerium Baden-Württemberg 
dieses Teilprojekt mit rund 370.000 Euro unterstützt. „Kli-
mafreundliche und zugleich rentable Verfahren zur rege-
nerativen Energiegewinnung wie diese im Rems-Murr-Kreis 
fördern wir gerne“, betonte Umweltminister Franz Unter-
steller. „Denn sie tragen dazu bei, dass wir die schädlichen 
Treibhausgasemissionen weiter verringern und so das Klima 
schützen. Hoffentlich findet das vorbildliche Projekt der Ab-
fallwirtschaft Rems-Murr viele Nachahmer.“

Stellenausschreibung
Im Fachbereich Bildung und Erziehung der Stadt Waiblin-
gen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als

Leitung der Abteilung Schulen
unbefristet und in Vollzeit zu besetzen.

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere die Sicher-
stellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs als örtlicher 
Schulträger durch Schaffung der sachlichen und perso-
nellen Voraussetzungen. Dazu gehören die Dienst- und 
Fachaufsicht über die Beschäftigten in den Schulsekre-
tariaten und der Verwaltung sowie über das pädagogi-
sche Personal der kommunalen Ganztagsbetreuung, die 
Mitwirkung bei der Entwicklungsplanung und Digitali-
sierung der Schulen, Unterhaltung und Bewirtschaftung 
der Schulgebäude und -grundstücke, die Erstellung von 
zuschussfähigen Raumprogrammen für Schulneubau-
ten und Ganztageseinrichtungen, die Beantragung und 
Abrechnung von Zuschüssen, die Schulentwicklungspla-
nung, die Bereitstellung von Lehr-, Lern- und Unterrichts-
mitteln, insbesondere im Hinblick auf den weiteren Aus-
bau der Digitalisierung an Schulen.
Wir wünschen uns für diese vielseitige und verantwor-
tungsvolle Stelle eine Persönlichkeit die über Führungser-
fahrung, Fachkompetenz, Kommunikations- und Motiva-
tionsfähigkeit, Organisationstalent und die Fähigkeit zum 
strukturierten, konzeptionellen Denken verfügt. Einen Ab-
schluss als Diplom-Verwaltungswirt (FH) bzw. als Bachelor 
of Arts - Public Management (m/w/d) setzen wir voraus.
Die Stelle ist nach Besoldungsgruppe A 12 bewertet. Eine 
Neubewertung der Stelle ist vorgesehen.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung beson-
ders berücksichtigt.
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an Frau 
Schwiertz (Fachbereich Bildung und Erziehung) unter Te-
lefon 07151 5001-2700. Personalrechtliche Fragen be-
antwortet Ihnen gerne Frau Drygalla (Abteilung Personal) 
unter Telefon 07151 5001-2140.
Bei Interesse bewerben Sie sich bitte bis 20.02.2021 
vorzugsweise online unter www.waiblingen.de 
(Das-Rathaus/Karriere/Stellenangebote) oder senden Sie 
uns Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die 
Abteilung Personal der Stadt Waiblingen, Postfach 1751, 
71328 Waiblingen. Bei postalischer Bewerbung werden 
die Unterlagen nach Abschluss des Verfahrens vernichtet, 
eine Rücksendung erfolgt nicht. Wir weisen darauf hin, 
dass bei Angabe einer E-Mail-Adresse alle Benachrichti-
gungen über diesen Weg erfolgen.

Bürgerbus Bittenfeld – 
von Bittenfeld für Bittenfeld

Aktuelles vom Bürgerbus

Sie haben einen Impftermin? Wir bringen Sie hin!
Sie haben einen Impftermin im Kreisimpfzentrum, möch-
ten in Bittenfeld etwas erledigen, haben einen Arztter-
min in Schwaikheim oder im Winnender Klinikum oder 
möchten dort jemanden besuchen? Das Bürgerbus-Team 
bringt Sie hin! Wir sind unter Einhaltung strenger Hygie-
neregeln weiterhin für Sie im Einsatz. Durch unseren eh-
renamtlichen Fahrdienst an jedem Wochentag unterstüt-
zen wir Sie gerne beim Transport zum Arzt, der Apotheke 
oder dem Einkauf. Fahrziele und Fahrzeiten können nach 
Bedarf vereinbart werden. Fragen Sie bei unserem Orga-
nisationsteam nach, wir werden eine Lösung finden.
Bei Bedarf melden Sie sich bitte unter Tel.: 07146 
538 2549 oder per E-Mail an buergerbus-bittenfeld@
web.de.
Wir bringen Sie sicher ans Ziel: Unsere ehrenamtlichen 
Fahrer/innen sind versichert und müssen regelmäßig ei-
nen Gesundheitscheck durchführen.
Infos finden Sie auch im Internet unter 
bittenfeld.waiblingen.de
Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie gesund!
Ihr Bürgerbus-Team

Fundsachen

Fundsachen bitte abholen

Folgende Fundsachen wurden bei der Ortschafts-
verwaltung Bittenfeld, Zimmer 2, abgegeben:
Schlüsselbund
Fundort: Schillerstraße, vor Bäckerei Maurer
Rückgabe an Eigentümer, nach telefonischer Termin-
vereinbarung: 07146-87470

Ortsbücherei

Bücherei

Schließzeit der Stadtbücherei
Aktualisierung auf neue Bibliothekssoftware
Die Stadtbücherei Waiblingen führt vom 15. Februar bis zum 
01. März 2021 eine Aktualisierung des Bibliothekssystems 
und damit verbundene Schulungen durch und bleibt ge-
schlossen.

Vom 15. bis 22. Februar werden sämtliche Dienste der Stadt-
bücherei, einschließlich der Außenrückgabe und des Online-
kataloges, nicht in Betrieb sein.

Voraussichtlich ab dem 23. Februar werden die Außenrück-
gabe und der Medienabholservice „Bücherei to go“ sowie 
alle digitalen Angebote wieder uneingeschränkt zur Verfü-
gung stehen.

Während der Schließzeit wird die Leihfrist ausgeliehener Me-
dien automatisch verlängert.
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Musikschule

Eltern-Kind-Tanzen: Angebot der  
Musikschule Unteres Remstal
Beim Eltern-Kind Tanzen steht die emotionale Bindung zwi-
schen Eltern und Kind im Vordergrund. Das Angebot richtet 
sich an 2- bis 3-jährige Kinder.
Zusammen tauchen wir in kleine Tanzgeschichten ein. Hier-
durch wird der Kreativität und Experimentierfreudigkeit der 
Kinder viel Raum gegeben.
Wir springen, hüpfen, klatschen, stampfen und singen. Au-
ßerdem schlüpfen wir in verschiedene Rollen und lernen Mi-
nichoreografien zu schöner Musik.
Das neue Angebot findet mittwochs ab Februar 2021 von 
10.45 bis 11.30 Uhr im Bürgerhaus Rommelshausen - Stet-
tener Straße 12, Kernen-Rommelshausen - statt.
Informationen zum Angebot erhalten Sie von der Lehrkraft 
Joanna Douaoui unter Tel. 0152 33862795, 
E-Mail: joanna.douaoui@msur.de

Kunstschule Unteres Remstal

Kunstschule bis zum 14. Februar 2021 geschlossen
Aufgrund des aktuellen Corona-Lockdowns bleibt die Kunst-
schule Unteres Remstal bis zum 14. Februar 2021 für den 
Publikumsverkehr geschlossen und sämtliche Veranstaltun-
gen entfallen.
Mit diesen Maßnahmen wird die dringende Empfehlung der 
Gesundheitsbehörden unterstützt, die Kontakte und damit 
die Ansteckungsmöglichkeiten zu reduzieren.
Bei Fragen bitten wir Sie uns telefonisch oder per E-Mail 
zu kontaktieren. Tel.: 07151/5001-1705, Fax: 07151/5001-
1714 oder E-Mail: kunstschule@waiblingen.de, Büro- 
zeiten: Mo - Fr 8.30 - 13.00 Uhr. 

Volkshochschule 
Unteres Remstal e.V.

Bürgermühlenweg 4 | 71332 Waiblingen
Tel.: 07151 958800 | Fax: 07151 95880-13
info@vhs-unteres-remstal.de
www.vhs-unteres-remstal.de

Öffnungszeiten Geschäftsstelle Waiblingen:
Mo, Mi, Fr: 09.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr
Di, Fr: 09.00 - 12.00 Uhr

Das gesamte Kursangebot finden Sie in unserem Haupt-
programm oder auf unserer Homepage. Anmeldungen 
sind direkt über die Homepage oder per Mail, per Telefon 
möglich.

 
Familienbildungsstätte

Kurshinweise fbs Waiblingen e.V. 
Unser neues Programmheft „EINFACH LEBEN“ ist da!
Das Repair-Café bleibt im Februar geschlossen!
Anmeldungen sind ab diesem Termin möglich unter: 
07151/98224-8920/8921/8922, www.fbs-waiblingen.de, 
info@fbs-waiblingen.de. Zu allen unseren Veranstaltungen 
und Kursen ist eine Anmeldung erforderlich.

In den Online-Kursen können Sie im Livestream mit der Kurs-
leitung trainieren. Sie erhalten nach der Anmeldung einen 
Link per E-Mail. Voraussetzung: Stabile Internetverbindung, 
PC, Laptop oder Tablet mit Mikrofon und Kamera
___________________________________________________

ONLINE-Kurs: Beckenbodentraining mit Rücken- und 
Bauchmuskeltraining
Gabriele Uhl
211-5275
Do., 11.2. - 29.4., 10x, 17.30 - 18.30 Uhr, 50,- Zoom
ONLINE-Kurs: Yoga - Schnupperstunde
für Anfänger/-innen und Wiedereinsteiger/-innen
Louise Lücke
211-5314K
Di., 23.2., 18.15 - 19.15 Uhr ohne Gebühr/mit Anmeldung 
Zoom

ONLINE-Kurs: Fitness-Boxen - Schnupperstunde
Louise Lücke
211-5261K
Di., 23.2., 19.20 - 20.20 Uhr ohne Gebühr/mit Anmeldung 
Zoom

Schulnachrichten

Friedensschule Neustadt

 

DAS ERWARTET ALLE INTERESSIERTEN 
ELTERN UND KINDER DER 4. KLASSEN  

 Onlinetutorium: Die Schulleitung, Eltern und 
Kinder der GMS als Experten im Gespräch und 
interessantem Erfahrungsaustausch 
(25.02.2021, 20 Uhr) 
 

 Virtuelle Erkundung und Kennenlernen der 
einzelnen Fachbereiche und Angebote der Schule:  
(Sportprofil, NWT, Spanisch, Französisch, Technik 
und AES, Naturwissenschaften, ITG, 
Freizeitbereich, etc.) 
 

 Erfahren Sie: 
Was ist ein Coaching, ein Lernentwicklungsbericht, 
Niveaus E; M; G, etc. 
 

Besuchen Sie unsere Homepage! 

TAG DER OFFENEN SCHULE 
Donnerstag, 25. Februar 2021 

20.00 Uhr Friedensschule Neustadt 
Homepage: friedensschule-neustadt.de 

PFLICHT
MASKEN-

Foto: taseffski/E+/Getty Images Plus
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Kirchliche Nachrichten

Evangelische Ulrichskirche

Pfarrer Dr. Sönke Finnern
Am Zipfelbach 12
71336 Waiblingen-Bittenfeld
Tel. 07146 5835, Fax 07146 44696
E-Mail: pfarramt.bittenfeld@elkw.de
neu: https://www.bittenfeld-evangelisch.de

Öffnungszeiten des Evang. Gemeindebüros:
Montag: 9.00 - 13.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 - 13.00 Uhr
Sekretärin: Maritta Groth

Aufgrund der derzeitig geltenden Kontaktbeschränkungen 
bitten wir Sie darum, sich bei Anliegen telefonisch oder per 
Email an unser Gemeindebüro zu wenden.

Pfarrer Dr. Finnern ist in den Faschingsferien  
vom 15.02 – 21.02.2021 im Urlaub.
In dringenden seelsorgerlichen Angelegenheiten wenden Sie 
sich bitte an Pfarrer Frank aus Waiblingen-Hohenacker unter 
der Telefon-Nr. 07151-81405.

Wochenspruch für die Woche vom 14.02. - 20.02.2021
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, 
und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist 
durch die Propheten von dem Menschensohn. 

Lukas 18,31

Sonntag, 14. Februar 2021
10.00 Uhr  Gottesdienst im Konrad-Beringer-Haus mit 

Pfarrer Dr. Finnern.
     Das Opfer ist für die eigene Gemeinde be-

stimmt.
     Neben der Einhaltung der üblichen Hygiene-

vorschriften (Abstände, kein Gesang) muss 
eine medizinische Maske (FFP2-Maske oder ein 
OP-Mundnasenschutz) getragen werden.

Haushaltsplan 2021 
Der vom Kirchengemeinderat am 20.1. beschlos-
sene Haushaltsplan für 2021 ist im Zeitraum vom 
04.02.-18.03.2021während der Öffnungszeiten des Pfarr-
büros einsehbar. Wir bitten um telefonische Voranmeldung. 
Um die Abstandsregelungen einzuhalten, wird der Haus-
haltsplan zum vereinbarten Zeitpunkt im Konrad-Beringer-
Haus zur Einsicht aufgelegt.

Altpapiersammlung 2021 fällt aus 
Wie schon im letzten Jahr 
werden wir auch in diesem 
Jahr mit unseren neuen Kon-
firmand/innen im Sommer 
keine Altpapiersammlung 
mehr durchführen. Der Erlös, 
den wir bislang für das Sam-
meln von Altpapier erhalten 
haben und der in unsere 
Jugendarbeit geflossen ist, 
wurde in den letzten Jahren 

leider immer weniger. Nunmehr stehen Aufwand und Erlös 
in keinem vernünftigen Verhältnis mehr und wir müssen uns 
für die Finanzierung unserer Jugendarbeit neue Möglichkei-
ten erschließen.
Wir möchten uns bei allen Bittenfelderinnen und Bittenfel-
dern, die in den letzten Jahren ihr Altpapier fleißig für uns 

gesammelt und unsere Jugendarbeit damit unterstützt ha-
ben, ganz herzlich bedanken. Sobald wir wissen, welche 
neue Aktion wir gemeinsam mit den neuen Konfirmanden/-
innen 2021/22 ins Leben rufen werden, erfahren Sie es hier 
in unseren kirchlichen Nachrichten.

Anmeldung des Konfirmandenjahrgangs 2022 
Die Anmeldung für das Konfirmandenjahr 2022 findet am 
Dienstag, 02.03.2021 im Konrad-Beringer-Haus statt. Einge-
laden sind alle Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse und 
ein Elternteil. Einladungsbriefe mit der Vergabe von Termi-
nen zur Anmeldung wurden an die betreffenden Haushalte 
versandt. Sollten Sie keinen Brief erhalten haben, wenden 
Sie sich bitte an das Gemeindebüro, Sie erhalten dann wei-
tere Informationen und einen Termin zur Anmeldung.
Gott segne und behüte Sie!
Ihre Evangelische Kirchengemeinde Bittenfeld
Ihr Pfarrer Dr. Sönke Finnern

Ökumenische Mitteilungen
Evang. und Kath. 
Kirchengemeinde

Weltgebetstag 2021 „Worauf bauen wir“

 
 Foto: Pfarrbüro

Er findet statt! Aber anders als in den Jahren zuvor.
Mit Mundschutz, Abstand, ohne gemeinsames Singen und 
hinterher zusammensitzen, aber mit einfühlsamen Texten 
und Musik bekommen wir Einblicke in das Leben und die 
Sorgen der Frauen aus Vanuatu. Für viele ist es ein unbe-
kanntes Land. Im Gottesdienst werden wir dieses „kleine 
Land im großen pazifischen Ozean“ mit allen Facetten ent-
decken.
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Dazu heißen wir Sie herzlich willkommen 
am Freitag, 5. März 2021 um 18:30 Uhr
in der Katholischen Kirche St. Martin Bittenfeld
Für alle, die am Gottesdienst nicht teilnehmen können, stel-
len wir ein Gottesdiensttütchen zusammen. Darin ent-
halten ist die Gottesdienstliturgie mit einer Meditation und 
ein Segensbändchen. So können Sie von zuhause aus am 
Gottesdienst teilnehmen und sind so mit vielen Frauen und 
Männern in der ganzen Welt verbunden – gerade jetzt.
In diese Tüte dürfen Sie gerne eine Geldspende geben 
und im evang. Pfarrbüro abgeben.
Es ist gerade in der jetzigen Zeit notwendig, dass die Frauen- 
und Mädchenprojekte weltweit weiterhin gefördert werden, 
um die Lebenssituation nachhaltig zu verbessern.
Dazu melden Sie sich gerne telefonisch bei Christine Itzrodt, 
43297, Renate Lux, 42349 oder Ute Khatibi, 44526 (bei bei-
den AB, bitte Name, Straße und Hausnummer angeben).
Wir bringen Ihnen die Gottesdiensttütchen gerne vorbei!
Eine andere Möglichkeit, am Gottesdienst teilzunehmen, 
finden Sie auf den Homepages der evang. Kirchengemeinde 
Neustadt und kath. Kirchengemeinde Neustadt/Hohenacker. 
Das WGT-Team filmt ihren Gottesdienst im Voraus und stellt 
ihn bis zum 5. März auf diese Internetseiten.
Wir freuen uns schon sehr auf Sie, ökumenisch-miteinander 
wieder ein Stück unserer Welt näher kennen zu lernen.
Ihr Weltgebetstagsteam

Katholische Kirche St. Martin

Pastoralreferentin Maria Lerke, Tel. 07195/209801
Pfarrbüro: Tel. 07195/51133
Karin Horn / Christine Itzrodt
Blumenstr. 27, 71409 Schwaikheim
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Fr.     9 - 12 Uhr
Do.     15 - 17 Uhr
E-Mail: StMaria.Schwaikheim@drs.de
Homepage: bittenfeld.se-winnenden.de
Leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit:
Gerald Warmuth, Tel. 07195/9191111

Samstag, 13. Februar 2021
10.00 Uhr Taufe von Jona Blaesing
18.00 Uhr  Neue Familienandacht mit Sonja in der  

Kirche St. Martin (weitere Infos siehe unten)

Sonntag, 14. Februar 2021
9.00 Uhr Wortgottesdienst

Gottesdienste in Schwaikheim
Freitag, 12.2. 9.00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 14.2. 10.30 Uhr Eucharistiefeier
---------------------------------------------------------------------------
Alle Personen im Gottesdienst müssen eine „medizini-
sche Maske“ tragen. 
Als solche gelten OP-Masken (Einwegmasken), oder Masken 
des Standards KN95/N95 oder FFP2. Die sogenannten „All-
tagsmasken“ (Stoffmasken) genügen nicht mehr. 
Sollten Sie keine entsprechende Maske dabeihaben, können 
Sie sich gerne an unsere Ordner*innen wenden.
----------------------------------------------------------------------------
Neue Familienandacht mit Sonja
am Samstag, 13. Februar 2021 um 18.00 Uhr in der  
Kirche St. Martin
Wir wollen für unsere junge Gemeinde – Kinder und deren 
Eltern – eine Möglichkeit bieten, Gott näher zu kommen.

Es ist kein Gottesdienst mit den üblichen Ritualen und die 
Predigt zielt auf die Bedürfnisse junger Menschen. Wir hören 
moderne Lieder mit Klavier-Begleitung.
----------------------------------------------------------------------------
Spirituelle Angebote in der Fastenzeit für die ganze 
Seelsorgeeinheit
----------------------------------------------------------------------------
FASTENAKTION - KLIMAFASTEN 
SO VIEL DU BRAUCHST...
Wir wollen versuchen, in den 7 Wochen der Fastenzeit nach 
unseren Möglichkeiten die Schöpfung zu bewahren. 

Unsere Treffen per Zoom sind 
Dienstag, 23. Februar, 2., 9., 16., 23. und 30. März 
von 19.00 bis 20.00 Uhr
Anmeldung bitte bei Brigitte Schäfer – brigitte.schaefer@drs.de 
----------------------------------------------------------------------------

SINNSUCHER GLAUBEN – EIN ONLINE-KURS
Der Sinnsucher-Glaubenskurs führt in drei Schritten an die 
Frage heran: 
Was glaube ich eigentlich. 
Unsere Treffen per Zoom sind
Donnerstag, 18. + 25. Februar, 4. März 
von 19.00 Uhr – 20.30 Uhr
Anmeldung bei Gundolf Zahn 07195 139971 
gundolf.zahn@drs.de oder Simone Münzing 07195 139978 
simone.muenzing@jukks.de
----------------------------------------------------------------------------
MACH WAS DRAUS: SEI ZUKUNFT!
Vier Wochen für dich!
Spirituelle Alltags-Übungen im Postkartenformat für maxi-
mal 8 Personen.
Vier Wochen lang (1. - 28. März 2021) dreimal pro Woche 
innehalten und Gottes Spuren im eigenen Leben entdecken.
Sie bekommen ein Postkarten-Set für 3,50 Euro.
Dann sind Sie eingeladen dreimal pro Woche in Ihrem Alltag 
innezuhalten und mit den Augen des Glaubens auf Ihr Leben 
und dessen Fragen zu schauen.
Bei Interesse können wir im Rahmen eines Video-Meetings 
zusammenkommen.
Anmeldung bei Brigitte David, Gemeindereferentin
Anmeldeschluss 23. Februar 2021
Mail: GitteElisaDavid@gmx.de
Tel.: 07195/91911-14
----------------------------------------------------------------------------
FASTENANDACHTEN
Was erwartet Sie?
Ein Text aus der Bibel, Impulse zum Nachdenken, Zeit für 
Stille, Rezept für eine Fastensuppe, Gebet und Segen.
Am Donnerstag, 25. Februar, 4., 11., 18. und 25. März 
2021 um 18.00 Uhr in der Kirche St. Martin in Bittenfeld
Maria Lerke wird die Fastenandachten leiten.
Wenn Sie Interesse an den Texten haben, melden Sie sich 
bitte im Pfarrbüro: 07195 51133 oder per E-Mail: 
maria.lerke@drs.de
----------------------------------------------------------------------------
FASTENIMPULSE DES JUKK|S- JUGENDBÜROS
Das Spirikreativteam des JUKK|S- Jugendbüros versorgt Euch 
in der Fastenzeit zweimal wöchentlich mit Impulsen oder 
Basteltipps oder Rezepten oder Aufgaben. Jeden Mittwoch 
und Sonntag posten wir in unserem WhatsApp-Status und 



10 Nr. 6  · Donnerstag, 11. Februar 2021
MitteilungsblattBittenFelD

auf Instagram unseren Fastenimpuls. Hast Du Interesse da-
ran? Dann folge uns auf Instagram jugendbuerojukks oder 
schicke uns eine WhatsApp mit Deinen Kontaktdaten ans 
Jugendbürohandy 0177/1884007.

Evangelisch-methodistische 
Kirche

Bezirk Waiblingen-Hegnach und Remseck
HE: Friedenskirche und Pastorat Hegnach, 
Kleine Gartenstr. 11, 71334 W-Hegnach
NR: Gemeindehaus Neckarrems, Dorfstr. 28, 
71686 Remseck

HO: Kirche Hochberg (frühere Synagoge), Hauptstr. 37, 
71686 Remseck
Pastor Dieter Jäger
Tel. 07151-52510
Fax 07151-18856
E-Mail: pastor@emk-hegnach.de
www.emk-hegnach.de

Aktuelles

Noch mehr Fastenzeit? – ein Gebet
Du Gott des Lebens, es reicht doch wohl, dass es in den letz-
ten Monaten so viele Beschränkungen und so viel Verzicht 
gab, oder? Muss ab Aschermittwoch jetzt auch noch irgend-
eine Fastenzeit anbrechen? Ich will endlich wieder aufleben 
und eigentlich nicht noch irgendetwas aufgeben. Wobei: Ich 
lese, dass in der Pandemiezeit der Alkoholkonsum gestiegen 
ist. Ob ich mich neu besinnen soll, um womöglich verzichten 
zu können? Oder was ist sonst dran? Ich will wenigstens mal 
in mich gehen, um nachzuhorchen, bei mir, bei dir. Gegen 
die Gedankenlosigkeit bitte ich um deinen Heiligen Geist. 
Amen.
Aufgrund der Pandemie-Lage finden auf unserem Ge-
meindebezirk weiterhin und bis mindestens 14. Februar 
2021 KEINE Gottesdienste und Veranstaltungen statt.
Wir unterstützen die Kontaktbeschränkungen, um die 
Gefährdungslage zu reduzieren.
Gleichzeitig bieten wir Hilfe oder Unterstützung in vielen Be-
langen an. Sprechen Sie mit uns. Wir helfen gern weiter und 
suchen mit Ihnen nach Lösungen –  persönlich, praktisch, 
beratend, therapeutisch, seelsorgerlich.

Ein kurzer Gottesdienst für Sonntag, 14.2. ist ab diesem 
Datum auf unserem YouTube-Kanal zum Anschauen 
oder Abrufen verfügbar. Herzliche Einladung!
https://www.youtube.com/channel/UC_1vQbgT8KiH7_
V22xqylkQ (oder einfach nach „EmK Hegnach und Remseck“ 
suchen).
Predigten, Newsletter und Informationen immer auch auf 
www.emk-neckarrems.de

Vereinsnachrichten

Musikverein Frei weg

Esperanza
Es gibt Begriffe, mit denen wir Menschen täglich hantieren 
und die sich doch der wissenschaftlichen Erkenntnis entzie-
hen. Was zum Beispiel ist Hoffnung?

Sicher ist, diese Erwartung basiert selten auf sicherem Wis-
sen. Andererseits ist sie kein Gefühl wie Wut, Freude oder 
Trauer. Ohne die Fähigkeit wiederum, sich Zukünftiges vor-
stellen zu können, sind optimistische Annahmen unmög-
lich. Hier auf Erden ist es somit dem Menschen vorbehalten, 
Hoffnung hegen zu dürfen und sie zu schenken. Mithin ist 
sie etwas zutiefst menschliches.
Hoffnung spielt in unserer Ideenwelt eine wichtige Rolle und 
folglich ist sie in allen Religionen von zentralem Wesen. Der 
positive Zukunftsglaube ist so bedeutsam, dass man in ande-
ren Sprachen Kinder nach ihr benennt. Schöne Beispiele gibt 
es aus dem Englischen, Russischen und Spanischen, nämlich 
Hope, Nadeshda und Esperanza.
Da konnte es nicht ausbleiben, dass unsere Vorfahren recht 
bald Musik benutzen, um ihren Wünschen Ausdruck zu ge-
ben. Und so ist es bis heute. Waren es anfangs womöglich 
Tänze und Gesänge in Vorfreude auf Regen oder Jagdglück; 
so gibt es bis in unsere Tage Lieder, die von Sehnsucht nach 
Liebe oder Frieden handeln.
Selbstverständlich haben sich viele Komponisten an dem 
Thema versucht. Nicht immer ist das bereits im Titel erkenn-
bar wie bei Marius Müller-Westernhagen mit seinem Song 
„Hoffnung“ oder bei der Vertonung des Gedichtes „An die 
Hoffnung“ von Ludwig van Beethoven.
Mitunter genügt aber schon die Beschäftigung mit Musik, 
um positive Emotionen zu erzeugen. Das gilt beim Kompo-
nieren, Singen und Musizieren ebenso wie beim Hören, Tan-
zen und Genießen. Befeuern Sie auch ihre Hoffnung und 
schenken Sie sich Wohlklang.
Wir Musikerinnen und Musiker werden jedenfalls in froher 
Zuversicht, unseren Mitbürgern wieder mal einen Tag mit 
Musik verschönern zu dürfen, im gerade nicht stillen Käm-
merlein fleißig weiter üben, gemäß dem Spruch Peter Kuz-
nics, einem kroatischen Theologen „Hoffnung ist die Fähig-
keit, die Musik der Zukunft zu hören.“

Gesangverein Eintracht 
Bittenfeld

Immer noch Corona und kein Ende in Sicht ...

Liebe Sängerinnen von Poco Loco,
da müssen wir weiterhin durch. Die Fallzahlen sinken zwar, 
aber es ist noch nicht vorbei.
Das heißt immer noch: Online proben und noch besser wer-
den ...
Am Schmutzigen Donnerstag, den 11.2.2021 proben wir ge-
mäß dem aktuellen Plan und werden nebenbei auf die Wei-
berfastnacht anstoßen, aber natürlich nur mit der Familie. 

Liebe Bittenfelder,
halten wir alle durch und bleiben gesund! Gemeinsam sind 
wir stark! 

ABSTAND ABSTAND 
2 METER

HALTEN
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Landfrauenverein

Informationen aus dem Landesverband und Ortsverein
Pressemitteilung des LandFrauenverband 
Württemberg-Baden e.V. vom 03.02.2021
LandFrauen fordern zum Weltkrebstag: 
Zukunft der Krebsberatungsstellen sichern
Damit die Arbeit der Krebsberatungsstellen erfolgreich wei-
tergeführt werden kann, braucht es eine verlässliche Finan-
zierung. Der Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn, dass 80 Prozent der Kosten der Krebsberatungsstel-
len von den Krankenkassen gesichert wird, ist zu begrüßen, 
so Marie-Luise Linckh, Präsidentin des LandFrauenverbandes 
Württemberg-Baden.
Gerade die Krebsberatungsstellen im Land sind für viele Pati-
entinnen und Patienten eine wichtige und niedrigschwellige 
Anlaufstelle bei psychischen Belastungen und sozialrechtli-
chen Fragestellungen. 
„Eine zuverlässige Finanzierung und ein weiterer Ausbau 
der bislang 15 Krebsberatungsstellen in Baden-Württem-
berg sind dringend erforderlich, denn an Krebs erkrankte 
Menschen brauchen Unterstützung und Beratung“, betont 
Marion von Wartenberg, stellvertretende Vorsitzende des 
Krebsverbandes Baden-Württemberg. Durch eine Förderung 
durch die gesetzlichen Krankenkassen sind die Qualifikation 
des Personals, entsprechende Räumlichkeiten und das EDV-
gestützte Qualitätsmanagement Voraussetzung. 
Seit der Aktion „Qualitätsoffensive Brustkrebs“ vor über 
zwanzig Jahren ist der LandFrauenverband Württemberg-
Baden zusammen mit dem Krebsverband Baden-Württem-
berg aktiv, um das Thema aus der Tabuzone herauszuholen 
und darüber hinaus in der Vorsorge, Therapie und Nachsor-
ge bessere Standards einzufordern. 
Der LandFrauenverband Württemberg-Baden fordert die 
politisch Verantwortlichen und die Verantwortlichen der ge-
setzlichen Krankenkassen dazu auf, zeitnah die Finanzierung 
der Krebsberatungsstellen zu sichern.
Stuttgart, den 03. Februar 2021

Informationen aus dem Ortsverein:
Aufgrund der Verordnung des Landes Baden-Württemberg 
zur Einschränkung der Coronapandemie sind alle geplanten 
Veranstaltungen der Landfrauen abgesagt.
Sowohl die Sport- und Sprachkurse als auch das Treffen der 
Kreativgruppe können nicht stattfinden.
Wir bitten dafür um Verständnis.
Informationen finden Sie zeitnah im Bittenfelder Blättle.
Bleiben Sie gesund.

Obst- und Gartenbauverein 
Bittenfeld e.V.

Schnittkurse und Bio-Obst
Auf Grund der Pandemie müssen wir leider unseren Schnitt-
kurs mit Herrn Helmut Ritter am Samstag, den 27. Februar 
und unseren Frauenschnittkurs am Samstag, den 6. März, 
absagen. 

ACHTUNG !! AN ALLE BIO-TEILNEHMER
Der Großteil hat noch immer nicht die Erntemenge mitge-
teilt. Bitte dringend nachmelden!
Der letzte Termin ist der 27. Februar 2021. Nach diesem 
Termin wird nichts mehr angenommen!!
Die Erntemenge bitte an Helmut Läpple melden  
(Tel. 07146/42471).
Weitere Informationen erhalten Sie weiterhin in unserem 
Gemeindeblatt und an den Aushängen in der Schillerstraße 
oder vor unserem Vereinsheim.
Bitte bleiben Sie gesund!
Ihr Obst- und Gartenbauverein e.V.

VdK Ortsverband 
Bittenfeld

Der Ortsverband informiert
Elektronische AU-Bescheinigung erst ab Oktober 2021
Mit einer Verschiebung im Bereich der sogenannten AU-
Bescheinigungen begann das Jahr 2021. Ursprünglich sah 
das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) vor, dass 
Ärzte die Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigungen ihrer Patien-
ten bereits ab Januar 2021 nur noch elektronisch an deren 
Krankenkassen übermitteln sollten. Da die dafür notwendi-
ge Technik jedoch nicht rechtzeitig flächendeckend für alle 
Praxen und Kassen zur Verfügung gestellt werden konnte, 
erfolgt eine Verschiebung auf den 1. Oktober 2021. Ab 
dann ist die elektronische AU-Bescheinigung für alle Praxen 
Pflicht und Versicherte müssen die Durchschrift des „Gel-
ben Scheins“ nicht mehr selbst an ihre Krankenkasse sen-
den. Auch der Start des Versands der elektronischen AU-
Bescheinigung von den Krankenkassen an die Arbeitgeber 
war zunächst früher, nämlich für Januar 2022, vorgesehen 
gewesen. Hier ist eine Verschiebung auf den 1. Juli 2022 
vorgesehen.
Weitere Informationen im Internet unter 
www.vdk.de/ov-bittenfeld

Wassonstnochinteressiert

Suche Grundstück
für die Bebauung für Mehrfamilienhaus,
gerne auch Altbestand bzw.
sanierungsbedürftige
Mehrfamilienhäuser.
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